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Findmittel...
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...sind nicht gleich Findmittel!
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Komplizierte Materie, aber...
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...Findmittel sind urheberrechtlich irrelevant!
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Aktuelle Rechtslage

• Aufgabenzuweisung gem. Art. 2 Abs. 3 BayArchivG

• Veröffentlichung ist keine Archivbenutzung!

• Keine Befugnisnorm für die Online-Veröffentlichung von 
Archivgutobjekten!

Herausgeber: Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München
www.gda.bayern.de, poststelle@gda.bayern.de 8



Konsequenzen

• Keine Grundrechtseingriffe gestattet

• alle in den Findmitteln angegebenen Personen müssen verstorben 
sein

• Lebende Nachfahren dürfen nicht in eigenen Rechten verletzt werden

• Auch der postmortale Persönlichkeitsschutz muss beachtet werden
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Novellierung des Bayerischen Archivgesetzes

• Angleichung der Schutzfristen an die Regelungen des BArchG für 
personenbezogenes Archivgut (und Findmittel)

• Befugnisnorm zur Online-Veröffentlichung von Archivgut und 
Digitalisaten

Abwägung der Betroffenenrechte mit dem öffentlichen 
Interesse an einer (Online-)Veröffentlichung damit grundsätzlich 
möglich, wenngleich nur Eingriffe geringer Intensität erlaubt 
sind
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KLA-Gutachten „Online-Bereitstellung rechtebewehrter Archivgut-
Objekte“

• Kern: abgestuftes Fristenmodell für die Online-Veröffentlichung von 
Findmitteln, Digitalisaten und born digitals

• Leitgedanke: DSGVO für lebende Personen, Sphärentheorie für 
Verstorbene (Wahrung des postmortalen Persönlichkeitsschutzes 
sowie des Schutzes berechtigter Interessen von Nachkommen)
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Keine Online-Sperrfrist

• wenn das Findmittel keine personenbezogenen Daten und geheimhaltungswürdige 
Informationen enthält,

• wenn das entsprechende Archivgut – und damit notwendig die Findmittel hierzu -
bereits bei der Entstehung rechtmäßiger Weise zur Veröffentlichung bestimmt war,

• wenn die im Findmittel enthaltenen personenbezogenen Daten allgemein 
zugänglichen und in zulässiger Weise veröffentlichten Quellen entnommen sind,

• wenn der Betroffene befugter Weise in die Veröffentlichung eingewilligt hat (v. a. bei 
Erschließungsinformationen zu Archivgut aus privater Hand).
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Online-Sperrfrist (= Archivgesetzliche Schutzfrist)

• wenn das Findmittel personenbezogenen Daten enthält, die unter die 
Sozialsphäre fallen (z. B. Angaben zu Ausbildung, Studium oder 
beruflicher Tätigkeit).
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Online-Sperrfrist II (Schutzfrist + 20 Jahre)

• bei personenbezogenen Daten in den Findmitteln, die sich auf die 
Privatsphäre Betroffener beziehen,

• bei Daten nach Art. 9 oder 10 DSGVO,

• bei Informationen, die einer Geheimhaltungsbestimmung
unterliegen.

 berechtigtes Geheimhaltungsinteresse
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Online-Sperrfrist III (Schutzfrist + 60 Jahre)

• bei personenbezogenen Daten in den Findmitteln, die sich auf die 
Intimsphäre Betroffener beziehen (nur ausnahmsweise und bei 
entsprechend intensiven Erschließungsdaten).
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Beispiele...
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• Dürfen heißt 
nicht müssen

• Verantwortlich 
sind wir!



• Findmittel sind urheberrechtlich irrelevant.

• Das BayArchivG sieht derzeit keine Befugnisnorm für die Online-
Veröffentlichung von Archivgutobjekten vor. Das ändert sich 
(voraussichtlich) nach der Novellierung.

• Findmittel dürfen in der Regel nach Ablauf der archivgesetzlichen 
Schutzfristen veröffentlicht werden.

• Findmittel-Informationen aus der Privat- oder Intimsphäre erfordern 
eine Verlängerung dieser Frist.

• Pauschale Fristen befreien nicht von persönlicher Verantwortung.
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